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§4

Finanzierung des Prämienfonds

(1) Die Finanzierung des Prämienfonds erfolgt aus 
Stützungen des übergeordneten örtlichen Staatsorgans.

(2) Die Termine der Zuführungen zum Prämienfonds 
werden durch die den Betrieben übergeordneten ört
lichen Staatsorgane geregelt.

(3) Zusätzliche Prämienmittel, die durch übergeord
nete örtliche Staatsorgane bzw. außerbetriebliche In
stitutionen zur Stimulierung besonderer Aufgaben zur 
Verfügung gestellt werden, sind dem Prämienfonds zu
zuführen. Die Zuführungen können über die im § 3 
Abs. 2 festgelegten Höchstgrenzen hinausgehen.

(4) Am Jahresende nicht in Anspruch genommene 
Mittel sind in das Folgejahr zu übertragen.

§5

Verwendung des Prämienfonds

Für die Verwendung des Prämienfonds gelten die 
entsprechenden Bestimmungen der Verordnung über 
die Planung, Bildung und Verwendung des Prämien
fonds und des Kultur- und Sozialfonds für volkseigene 
Betriebe* und der dazu erlassenen Durchführungsbe
stimmungen.

§6

Planung des Kultur- und Sozialfonds

(1) Der Kultur- und Sozialfonds wird den Betrieben 
jährlich vom jeweils übergeordneten örtlichen Staats-

♦ Gegenwärtig gelten für die Verwendung des Prämienfonds 
die §§ 5 bis 11 und für die Verwendung des Kultur- und 
Sozialfonds der § 13 der Verordnung vom 12. Januar 1972 über 
die Planung. Bildung und Verwendung des Prämienfonds und 
des Kultur- und Sozialfonds für volkseigene Betriebe im Jahre 
1972 (GBl. И Nr. 5 S. 49).

organ in absoluter Höhe als staatliche Plankennziffer 
vorgegeben.

(2) Der Kultur- und Sozialfonds wird als Bestandteil 
der Stützungen der Betriebe geplant.

(3) Am Jahresende nicht in Anspruch genommene 
Mittel des Kultur- und Sozialfonds sind in das Folge
jahr zu übertragen.

§7

Verwendung des Kultur- und Sozialfonds

Für die Verwendung des Kultur- und Sozialfonds gel
ten die entsprechenden Bestimmungen der Verordnung 
über die Planung, Bildung und Verwendung des Prä
mienfonds und des Kultur- und Sozialfonds für volks
eigene Betriebe* und der dazu erlassenen Durchfüh
rungsbestimmungen.

§8

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt § 1 Abs. 3 der Ersten Durchfüh
rungsbestimmung vom 24. Mai 1972 zur Verordnung 
über die Planung, Bildung und Verwendung des Prä
mienfonds und des Kultur- und Sozialfonds für volks
eigene Betriebe im Jahre 1972 (GBl. II Nr. 34 S. 379) 
außer Kraft.

Berlin, den 8. Dezember 1972

Der Staatssekretär 
für Arbeit und Löhne

I. V.: Dr. H а m p i с к e 
Stellvertreter des Staatssekretärs
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